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Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland (GG) 
vom 23.5.1949 (BGBl. I S. 1), zuletzt geändert am 21.7.2010 
(BGBl. I S. 944) 

Art. 3 Gleichheit vor dem Gesetz 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.  
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
… 
Art. 28 Verfassung der Länder 
(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den 
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In 
den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertre-
tung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen 
und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Krei-
sen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemein-
schaft wahlberechtigt und wählbar. In Gemeinden kann an die 
Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung 
treten.  
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle An-
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-
setze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeinde-
verbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenberei-
ches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwal-
tung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die 
Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen 
Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zu-
stehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.  
(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung 
der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Ab-
sätze 1 und 2 entspricht. 
… 
Art. 70 Gesetzgebung des Bundes und der Länder 
(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit die-
ses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht.  
(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Län-
dern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes 
über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.  
Art. 71 Ausschließliche Gesetzgebung 
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes ha-
ben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und 
soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermäch-
tigt werden.  
Art. 72 Konkurrierende Gesetzgebung 
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die 
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der 
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz 
Gebrauch gemacht hat.  
(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 
19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesge-
setzliche Regelung erforderlich macht. 
(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Ge-
brauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon ab-
weichende Regelungen treffen über: 
1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 

2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allge-
meinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Arten-
schutzes oder des Meeresnaturschutzes); 

3. die Bodenverteilung; 
4. die Raumordnung; 
5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogenen Re-

gelungen); 
6. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Mo-
nate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung 
des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des 
Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das 
jeweils spätere Gesetz vor. 
(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bun-
desgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne 
des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt 
werden kann. 
… 
Art. 104a Ausgaben des Bundes und der Länder; Finanzhil-
fen 
(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die 
sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit die-
ses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. 
(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund 
die sich daraus ergebenden Ausgaben. 
(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den 
Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, daß die Geld-
leistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Be-
stimmt das Gesetz, daß der Bund die Hälfte der Ausgaben oder 
mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt. 
(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von 
Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren 
Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen und von den Län-
dern als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auf-
trag des Bundes ausgeführt werden, bedürfen der Zustimmung 
des Bundesrates, wenn daraus entstehende Ausgaben von den 
Ländern zu tragen sind. 
(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden ent-
stehenden Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zu-
einander für eine ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere be-
stimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf. 
(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständig-
keits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von 
supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutsch-
lands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Eu-
ropäischen Union tragen Bund und Länder diese Lasten im Ver-
hältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen so-
lidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem 
allgemeinen Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen 
die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entspre-
chend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
Art. 104b 
(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen für beson-
ders bedeutsame Investitionen der Länder und der Gemeinden 
(Gemeindeverbände) gewähren, die 
1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-

gewichts oder 
2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundes-

gebiet oder 
3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich 

sind. 
Abweichend von Satz 1 kann der Bund im Falle von Naturkatast-
rophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage 
erheblich beeinträchtigen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
Finanzhilfen gewähren. 
(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Inves-
titionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, oder auf Grund des Bundeshaushalts-
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gesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Die Mittel 
sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in 
regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind 
im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten. 
(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlan-
gen über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten 
Verbesserungen zu unterrichten. 
Art. 105 Gesetzgebungsrecht 
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zöl-
le und Finanzmonopole. 
(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die üb-
rigen Steuern, wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz 
oder zum Teil zusteht oder die Voraussetzungen des Artikels 72 
Abs.2 vorliegen. 
(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die 
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit 
sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. 
Sie haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei 
der Grunderwerbsteuer. 
(3) Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen den Län-
dern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ganz oder zum 
Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 
Art. 106 Verteilung des Steueraufkommens und des Ertrages 
der Finanzmonopole] 
(1) Der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen der fol-
genden Steuern stehen dem Bund zu: 
1. die Zölle, 
2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den 

Ländern, nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder 
nach Absatz 6 den Gemeinden zustehen, 

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und 
sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrs-
steuern, 

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die 
Wechselsteuer, 

5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung 
des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben, 

6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Kör-
perschaftsteuer, 

7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften. 
(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu: 
1. die Vermögensteuer, 
2. die Erbschaftsteuer, 
3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund 

oder nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen, 
4. die Biersteuer, 
5. die Abgabe von Spielbanken. 
(3) Das Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschafts-
teuer und der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern 
gemeinsam zu (Gemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen 
der Einkommensteuer nicht nach Absatz 5 und das Aufkommen 
der Umsatzsteuer nicht nach Absatz 5a den Gemeinden zuge-
wiesen wird. Am Aufkommen der Einkommensteuer und der Kör-
perschaftsteuer sind der Bund und die Länder je zur Hälfte betei-
ligt. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer 
werden durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden 
Grundsätzen auszugehen: 
1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und 

die Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwen-
digen Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter 
Berücksichtigung einer mehrjährigen Finanzplanung zu ermit-
teln. 

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so 
aufeinander abzustimmen, daß ein billiger Ausgleich erzielt, 
eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermieden und die 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ge-
wahrt wird. 

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und 
Ländern an der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezo-
gen, die den Ländern ab 1.Januar 1996 aus der Berücksichtigung 

von Kindern im Einkommensteuerrecht entstehen. Das Nähere 
bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3. 
(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind 
neu festzusetzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Ein-
nahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder wesentlich 
anders entwickelt; Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 
Satz 5 in die Festsetzung der Umsatzsteueranteile zusätzlich 
einbezogen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden 
den Ländern durch Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben aufer-
legt oder Einnahmen entzogen, so kann die Mehrbelastung durch 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen werden, 
wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz 
sind die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzuweisun-
gen und für ihre Verteilung auf die Länder zu bestimmen. 
(5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der 
Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf 
der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner 
weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, 
daß die Gemeinden Hebesätze für den Gemeindeanteil festset-
zen. 
(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1.Januar 1998 einen Anteil 
an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern 
auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüs-
sels an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
bestimmt. 
(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht 
den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und 
Aufwandsteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der 
Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Ge-
meinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze fest-
zusetzen. Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht 
das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der 
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land zu. Bund 
und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der 
Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage 
bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die 
Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom 
Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als 
Bemessungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden. 
(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemein-
schaftsteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender 
Hundertsatz zu. Im übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, 
ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Ge-
meinden (Gemeindeverbänden) zufließt. 
(8) Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) besondere Einrichtungen, die diesen Län-
dern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehr-
ausgaben oder Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verursa-
chen, gewährt der Bund den erforderlichen Ausgleich, wenn und 
soweit den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) 
nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen. 
Entschädigungsleistungen Dritter und finanzielle Vorteile, die die-
sen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) als Folge 
der Einrichtungen erwachsen, werden bei dem Ausgleich berück-
sichtigt. 
(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Ar-
tikels gelten auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden 
(Gemeindeverbände). 
Art. 106a Ausgleichsbetrag für öffentlichen Personennah-
verkehr 
Den Ländern steht ab 1.Januar 1996 für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bun-
des zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei 
der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Abs.2 unbe-
rücksichtigt. 
Art. 106b 
Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung 
der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus dem Steu-
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eraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesge-
setz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
Art. 107 Örtliches Steueraufkommen; Finanzausgleich; Er-
gänzungszuweisungen 
(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am 
Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer 
stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von 
den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtli-
ches Aufkommen). Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftsteuer und die 
Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie 
über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens 
zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Ab-
grenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer 
Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatz-
steuer steht den einzelnen Ländern nach Maßgabe ihrer Einwoh-
nerzahl zu; für einen Teil, höchstens jedoch für ein Viertel dieses 
Länderanteils, können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, Ergänzungsanteile für die Länder vor-
gesehen werden, deren Einnahmen aus den Landessteuern, aus 
der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer und nach Arti-
kel 106b je Einwohner unter dem Durchschnitt der Länder liegen; 
bei der Grunderwerbsteuer ist die Steuerkraft einzubeziehen. 
(2) Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedli-
che Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hier-
bei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden 
(Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen 
für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberechtigten Länder 
und für die Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichspflichtigen 
Länder sowie die Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistun-
gen sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch bestim-
men, daß der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Län-
dern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen 
Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt. 
Art. 108 Finanzverwaltung 
(1) Zölle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Ver-
brauchsteuern einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraft-
fahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel be-
zogene Verkehrssteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie die Abgaben 
im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden durch 
Bundesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden 
wird durch Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden einge-
richtet sind, werden deren Leiter im Benehmen mit den Landes-
regierungen bestellt. 
(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden 
verwaltet. Der Aufbau dieser Behörden und die einheitliche Aus-
bildung der Beamten können durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt werden. Soweit Mittelbehörden 
eingerichtet sind, werden deren Leiter sind im Einvernehmen mit 
der Bundesregierung bestellt. 
(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder 
zum Teil dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrage des 
Bundes tätig. Artikel 85 Abs.3 und 4 gilt mit der Maßgabe, daß an 
die Stelle der Bundesregierung der Bundesminister der Finanzen 
tritt. 
(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, kann bei der Verwaltung von Steuern ein Zusammenwir-
ken von Bundes- und Landesfinanzbehörden sowie für Steuern, 
die unter Absatz 1 fallen, die Verwaltung durch Landesfinanzbe-
hörden und für andere Steuern die Verwaltung durch Bundesfi-
nanzbehörden vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch 
der Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleich-
tert wird. Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) allein 
zufließenden Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zu-
stehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen werden. 
(5) Das von den Bundesfinanzbehörden anzuwendende Verfah-
ren wird durch Bundesgesetz geregelt. Das von den Landesfi-
nanzbehörden und in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von den 
Gemeinden (Gemeindeverbänden) anzuwendende Verfahren 
kann durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates ge-
regelt werden. 
(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich 
geregelt. 
(7) Die Bundesregierung kann allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten erlassen, und zwar mit Zustimmung des Bundesrates, soweit 

die Verwaltung den Landesfinanzbehörden oder Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) obliegt. 
Art. 109 Haushaltstrennung in Bund und Ländern; Grundsät-
ze der Haushaltswirtschaft 
(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig 
und voneinander unabhängig. 
(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin und tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung. 
(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder kön-
nen Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Be-
rücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage ab-
weichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahme-
regelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsitua-
tionen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für 
die Ausnahmeregelung ist eine entsprechende Tilgungsregelung 
vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haushalt 
des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entspro-
chen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im 
Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschrei-
ten. Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder re-
geln diese im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompeten-
zen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann entsprochen ist, 
wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. 
(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, können für Bund und Länder gemeinsam geltende 
Grundsätze für das Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte 
Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzplanung auf-
gestellt werden. 
(5) Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen in Artikel 104 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhal-
tung der Haushaltsdisziplin tragen Bund und Länder im Verhält-
nis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom 
Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ih-
rer Einwohnerzahl; 65 vom Hundert der auf die Länder entfallen-
den Lasten tragen die Länder entsprechend ihrem Verursa-
chungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf. 
Art. 109a 
Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
1. die fortlaufende Überwachung der Haushaltswirtschaft von 

Bund und Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabili-
tätsrat), 

2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung ei-
ner drohenden Haushaltsnotlage, 

3. die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanie-
rungsprogrammen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen. 

Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zugrunde liegenden 
Beratungsunterlagen sind zu veröffentlichen. 
… 
Art. 115 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedür-
fen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Er-
mächtigung durch Bundesgesetz. 
(2) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnah-
men aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entspro-
chen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im 
Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschrei-
ten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt 
im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Abwei-
chungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den 
Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem 
Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den Schwellenwert von 
1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandspro-
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dukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Nä-
heres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausga-
ben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren zur Berech-
nung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter 
Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grund-
lage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle 
und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kredit-
aufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Fal-
le von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituatio-
nen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatli-
che Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kredit-
obergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mit-
glieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist 
mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach 
Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen 
Zeitraumes zu erfolgen. 
 


